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Einführung

Einführung

Einführung     1/4

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (GoA)

Vom IDW festgestellte deutsche GoA

Deutsche Übersetzung der ISA 
Originalfassung (vom IFAC autorisiert)

Nationale Modifikationen 

Spezifische Modifikation zu 
Einzelaspekten (sog. „D-Textziffern“)

Sofern umfassende Modifikationen 
erforderlich oder „fehlende“ ISA

Eigenständige IDW PrüfungsstandardsISA [DE]

Zeitliche Anwendung

Die GoA sind bei PIEs für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach dem 15.12.2021 
beginnen - mit Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2022 enden - verpflichtend 
anzuwenden. Bei kalenderjahrgleichem Geschäftsjahr erfolgt somit eine Anwendung ab dem Jahr 2022.

Erstmalige Pflichtanwendung im Rahmen von Abschlussprüfungen von Nicht-PIE für Zeiträume, die am 
oder nach dem 15.12.2022 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 
31.12.2023 enden. Bei kalenderjahrgleichem Geschäftsjahr erfolgt somit eine Anwendung ab dem Jahr 
2023. Eine freiwillige frühere Anwendung ist möglich.

Unternehmen von 
öffentlichem Interesse 

gemäß § 316a Satz 2 HGB

Nicht-PIEs

GoA_Visuell_2Auflage.indd   11GoA_Visuell_2Auflage.indd   11 07.12.2022   10:49:2407.12.2022   10:49:24



15

ISA [DE] 200

© IDW Verlag GmbH

ISA [DE] 200
Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer Prüfung 
in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing

Zusammenfassung:
ISA [DE] 200 ist die um spezifische Modifikationen zu Einzelaspekten (sog. 
„D.-Textziffern“) ergänzte autorisierte deutsche Übersetzung von ISA 200. 
ISA [DE] 200 thematisiert Grundsätze und übergreifende Anforderungen an 
eine Prüfung in Übereinstimmung mit den ISA und hat den Charakter eines 
Rahmenstandards. Wesentlicher Bestandteil von ISA [DE] 200 ist zunächst 
die Einführung des risikoorientierten Prüfungsansatzes sowie des Konzepts 
der Wesentlichkeit. In diesem Zusammenhang wird klargestellt, dass im 
Rahmen einer Prüfung ausreichende geeignete Prüfungsnachweise einzu-
holen sind, um das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges Maß redu-
zieren zu können. Das Prüfungsrisiko selbst ergibt sich aus der Kombination 
der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen und des Entdeckungsrisikos. 
Mithin werden in ISA [DE] 200 die methodischen Grundlagen skizziert und 
grundlegende Begriffe definiert, die für das Verständnis des ISA-Prüfungsan-
satzes und das Zusammenwirken der in den einzelnen Standards geregelten 
Detailfragen erforderlich sind.
Durch ISA [DE] 200 werden Abschlussprüfern berufliche Verhaltensan-
forderungen aufgegeben, zu denen vor allem auch die Beibehaltung einer 
„kritischen Grundhaltung“ (professional scepticism) zählt. Diese berufliche 
Verhaltensanforderung tritt als Generalnorm neben die Detailvorgaben der 
einzelnen ISA [DE]. Bei der Planung und Durchführung einer Abschlussprü-
fung haben Abschlussprüfer zudem ein „pflichtgemäßes Ermessen“ (pro-
fessional judgement) auszuüben. Pflichtgemäßes Ermessen ist vor allem 
notwendig für Entscheidungen über die Prüfungsstrategie sowie bei der Be-
urteilung von Prüfungsnachweisen und von Ermessensentscheidungen des 
Managements.
Klargestellt wird schließlich, dass Abschlussprüfer grundsätzlich zur Einhal-
tung aller relevanten Anforderungen der relevanten einzelnen Standards 

verpflichtet sind. Für den Abschlussprüfer bedeutet dies, dass bei Abschluss-
prüfungen die einzelnen ISA [DE] auf ihre Relevanz hin im Einzelfall zu über-
prüfen sind. Wenn ein Standard im Einzelfall einschlägig ist, ist zu überprü-
fen, ob jede der darin enthaltenen Anforderungen im Einzelfall einschlägig 
ist. Vor allem im Hinblick auf die Prüfung von kleineren und mittelgroßen 
Unternehmen sind verschiedene Anforderungen im Einzelfall nicht relevant.

Verweise:
 ― IDW QS 1: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschafts-

prüferpraxis
 ― ISA [DE] 315 (Revised 2019): Identifizierung und Beurteilung der Risiken 

wesentlicher falscher Darstellungen aus dem Verständnis der Einheit 
und ihrem Umfeld

 ― ISA [DE] 320: Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung einer 
Abschlussprüfung

 ― ISA [DE] 450: Beurteilung der während der Abschlussprüfung identifi-
zierten falschen Darstellungen
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ISA [DE] 200: Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und 
Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing

Anwendungsbereich (1-2)

» ISA [DE] 200 behandelt die übergeordneten Verantwortlichkeiten des unabhängigen Prüfers bei der Durchführung einer 
Abschlussprüfung. Zudem werden Art und Umfang einer Prüfung erläutert, die darauf ausgerichtet ist, das Erreichen dieser Ziele zu 
ermöglichen. Außerdem erläutert ISA [DE] 200 den Anwendungsbereich, den Verbindlichkeitsgrad sowie den Aufbau der GoA.

ISA [DE] 200     1/7

Abschlussprüfung (3-9): Einführung in den ISA-Prüfungsansatz (1/2)

Zweck einer 
Abschlussprüfung (3)

Erlangung eines Prüfungsurteils darüber, ob der Abschluss und die Buchführung sowie ggf. der Lagebericht 
in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den maßgebenden Rechnungslegungs-
grundsätzen aufgestellt wurde. 

Übergeordnete Ziele des APr (11-12)

Erlangung hinreichender Sicherheit darüber, ob der Abschluss als Ganzes frei von einer 
wesentlichen falschen Darstellung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Erteilung eines Vermerks zum Abschluss in 
Übereinstimmung mit den Feststellungen.

Verantwortlichkeit 
für die Aufstellung des 

Abschlusses (4)

Voraussetzung einer Abschlussprüfung ist, dass das Management und ggf. die für die Überwachung 
Verantwortlichen bestimmte Verantwortlichkeiten anerkannt haben, die für die Durchführung der 
Abschlussprüfung grundlegend sind. 
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Verständnis von den Komponenten des IKS der Einheit (21-27) (1/4)

ISA [DE] 315 (Revised 2019)     6/12

Kontrollumfeld (21)

Der APr hat ein Verständnis von dem für die Aufstellung des Abschlusses relevanten Kontrollumfeld zu erlangen.

» Hat das Management, unter Aufsicht der für die Überwachung Verantwortlichen, eine Kultur von Ehrlichkeit und 
ethischem Verhalten geschaffen hat und hält es diese aufrecht?

» Bildet das Kontrollumfeld, unter Würdigung der Art und Komplexität der Einheit, eine angemessene Grundlage für die 
anderen Komponenten des IKS der Einheit?

» Untergraben im Kontrollumfeld identifizierte Kontrollmängel die anderen Komponenten des IKS der Einheit?

Beurteilen

» Wie werden die Aufsichtsverantwortlichkeiten des Managements vollzogen?
» Wie ist die Unabhängigkeit der für die Überwachung Verantwortlichen und deren Aufsicht über das IKS?
» Wie sind Befugnissen und Verantwortlichkeiten von der Einheit zugeordnet worden?
» Wie gewinnt, entwickelt und bindet die Einheit kompetente Personen?
» Wie zieht die Einheit Personen für ihre Verantwortlichkeiten bei der Verfolgung der Ziele des IKS zur Rechenschaft?

Verstehen

Risikobeurteilungsprozess der Einheit (22-23) (1/2)

Der APr hat ein Verständnis von dem für die Aufstellung des Abschlusses relevanten Risikobeurteilungsprozess der Einheit zu erlangen.

Komponenten des IKS

Kontrollumfeld 
(21)

Informationssystem und 
Kommunikation (25)

Kontrollaktivitäten
(26)

Risikobeurteilungsprozess 
der Einheit (22-23)

Prozess der Einheit zur Überwachung 
des internen Kontrollsystems (24)
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ISA [DE] 540 (Revised)     2/6

Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (13-15)

Bei der Erlangung eines Verständnisses von der Einheit und ihrem Umfeld, den maßgebenden Rehnungslegungs-
grundsätzen und dem internen Kontrollsystems (IKS), hat der APr ein Verständnis in Bezug auf die geschätzten Werte
in der Rechnungslegung der Einheit zu erlangen.

→ ISA [DE] 315
(Revised 2019)

Das Ergebnis der vorherigen geschätzten Werte oder, sofern einschlägig, deren nachträgliche Neuschätzung sind durchzusehen, um die 
Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Berichtszeitraum zu unterstützen.

Der APr hat festzustellen, ob das Prüfungsteam im Hinblick auf geschätzte Werte in der Rechnungslegung besondere Fähigkeiten oder 
Kenntnisse benötigt, um die Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung durchzuführen, die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen zu 
identifizieren und zu beurteilen, Prüfungshandlungen als Reaktion auf solche Risiken zu planen und durchzuführen oder die erlangten 
Prüfungsnachweise zu beurteilen. 

Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen (16-17)

Bei der Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Zusammenhang mit einem 
geschätzten Wert auf Aussageebene sind das inhärente Risiko und das Kontrollrisiko auf Aussageebene gesondert
zu beurteilen.

→ ISA [DE] 315
(Revised 2019)

Der APr hat festzustellen, ob 
identifizierte und beurteilte Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen, 
ein bedeutsames Risiko darstellen.

Sofern ein bedeutsames Risiko vorliegt: Der APr hat …
» Kontrollen zu identifizieren, die dieses Risiko behandeln,
» zu beurteilen, ob solche Kontrollen wirksam ausgestaltet wurden und
» Festzustellen, ob sie implementiert wurden.

Bei der Beurteilung 
des inhärenten 
Risikos und des 
Kontrollrisikos ist 
zu berücksichtigen:

Inwieweit unter-
liegt der 
geschätzte Wert 
einer Schätz-
unsicherheit?

inwieweit Folgendes durch Komplexität, Subjektivität oder sonstige inhärente 
Risikofaktoren beeinflusst ist: 
» Auswahl und Anwendung von Methode, Annahmen und Daten bei der Ermittlung 

des geschätzten Werts, oder
» Auswahl der Punktschätzung des Managements und damit zusammenhängenden 

Abschlussangaben für die Aufnahme in den Abschluss.
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IDW PS 270 n.F. (10.2021)
IDW Prüfungsstandard: Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
im Rahmen der Abschlussprüfung

Zusammenfassung:
IDW PS 270 n.F. (10.2021) transformiert die in ISA 570 (Revised) enthalte-
nen internationalen Anforderungen unter Berücksichtigung nationaler Be-
sonderheiten. Nationale Besonderheiten sind insbesondere Regelungen in 
Bezug auf den Lagebericht, die Berichterstattung im Prüfungsbericht nach 
§ 321 HGB sowie die Beurteilung bei PIEs, ob es sich bei einer wesentlichen 
Unsicherheit um ein „bedeutsamstes beurteiltes Risiko wesentlicher fal-
scher Darstellungen“ i.S.v. Art. 10 Abs. 2 Buchst. c) der EU-APrVO handelt.
Der Abschlussprüfer hat im Rahmen der Abschlussprüfung zu beurteilen, ob 
die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommene Einschätzung der Fä-
higkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit an-
gemessen ist. Ferner hat er zu beurteilen, ob nach seinem Ermessen eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die einzeln oder insgesamt bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können, und das Unternehmen daher möglicherweise nicht in 
der Lage ist, im gewöhnlichen Geschäftsverlauf seine Vermögenswerte zu 
realisieren sowie seine Schulden zu begleichen. Wesentliche Unsicherhei-
ten entsprechen dem Begriff der bestandsgefährdenden Risiken nach § 322 
Abs. 2 Satz 3 HGB.
IDW PS 270 n.F. (10.2021) legt dar, dass über eine wesentliche Unsicherheit 
eine Angabepflicht in sämtlichen HGB-Abschlüssen besteht. In der Regel 
erfolgen diese Angaben im Anhang. Wird kein Anhang aufgestellt, können 
diese Ausführungen beispielsweise unter der Bilanz erfolgen. Falls der Ab-
schlussprüfer zu der Schlussfolgerung kommt, dass eine wesentliche Unsi-

cherheit besteht, hat er festzustellen, ob die entsprechenden Angaben im 
Anhang und – sofern einschlägig – im Lagebericht gemacht wurden. Der 
Abschlussprüfer hat in diesem Fall einen Hinweis über die wesentliche Un-
sicherheit in einen gesonderten Abschnitt des Bestätigungsvermerks aufzu-
nehmen. Sind die Angaben nicht angemessen, ist das Prüfungsurteil gemäß 
IDW PS 405 n.F. (10.2021) zu modifizieren.
Eine Bilanzierung unter Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist unangemessen, wenn die ge-
setzlichen Vertreter gezwungen sind (d.h. sie haben keine realistische Alter-
native) oder wenn die Entscheidung getroffen wurde, das gesamte Unter-
nehmen zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen. Wurde der 
Abschluss dennoch unter der Annahme der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit aufgestellt, hat der Abschlussprüfer sein Prüfungsurteil zum Ab-
schluss zu versagen.
Die aktuelle Fassung berücksichtigt die APAS-Verlautbarung Nr. 9 „Going 
Concern-Unsicherheiten als Key Audit Matter im Bestätigungsvermerk“ vom 
26.02.2020 sowie das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) 
vom 03.06.2021.

Verweise:
 ― ISA 570 (Revised): Fortführung der Geschäftstätigkeit
 ― IDW PS 405 n.F. (10.2021): Modifizierungen des Prüfungsurteils im Be-

stätigungsvermerk
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IDW PS 270 n.F. (10.2021): Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
im Rahmen der Abschlussprüfung

IDW PS 270 n.F. (10.2021)     1/7

Anwendungsbereich und Zielsetzung (1, 14)

IDW PS 270 n.F. (10.2021) behandelt die Verantwortlichkeiten des APr die Einschätzung der gesetzlichen Vertreter des geprüften 
Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen und behandelt auch die Auswirkungen auf den Prüfungsbericht
und den Bestätigungsvermerk.

Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmensführung (4)

» Der Abschluss wird unter der Annahme aufgestellt, dass das Unternehmen für die absehbare Zukunft seine Geschäftstätigkeit fortführt.
» § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB: Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen, sofern dem nicht 

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
» IAS 1.25: Der Abschluss ist unter Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

aufzustellen, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder das Unternehmen zu liquidieren oder das Geschäft 
einzustellen, oder sie haben hierzu keine realistische Alternative.

Die Ziele des APr sind:
» ausreichende geeignete Prüfungsnachweise darüber zu erlangen und zu einer Schlussfolgerung zu kommen, ob die Einschätzung der 

gesetzlichen Vertreter zur der Fortführung der Unternehmenstätigkeit bei der Aufstellung des Abschlusses angemessen ist,
» auf Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise zu einer Schlussfolgerung darüber zu kommen, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können,

» einen Bestätigungsvermerk in Übereinstimmung mit den GoA zu erteilen und
» im Prüfungsbericht (→ IDW PS 450 n.F. (10.2021)) über ggf. festgestellte bestandsgefährdende Tatsachen zu berichten.
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Die vom IDW festgestellten deutschen GoA, also die über-
setzten und ggf. noch für Deutschland modifi zierten Inter-
national Standards on Auditing (ISA [DE]) und die in be-
stimmten Bereichen weiterhin bestehenden IDW Prüfungs-
standards, legen die Berufsauff assung der Wirtschaftsprüfer 
zu fachlichen Fragen der Abschlussprüfung dar und tragen 
zu ihrer Entwicklung bei.

„GoA visuell“ vereinfacht die Arbeit mit den Verlautbarungen 
erheblich: Alle für die Abschlussprüfung relevanten Ver-
lautbarungen werden in ihrer aktuellsten Fassung aus-
führlich und strukturiert visualisiert. Damit kann sich der 
Leser einen schnellen Überblick über den Aufbau des jewei-
ligen Standards verschaff en und seinen Fokus auf die für ihn 

und die jeweilige Prüfungssituation wesentlichen Inhalte len-
ken. Jeder visualisierten Verlautbarung ist eine Einleitungs-
seite vorangestellt, die eine kurze Zusammenfassung in Text-
form mit zusätzlichen Verweisen auf die zugehörigen inter-
nationalen Standards (ISA) sowie die inhaltlich verbundenen 
ISA [DE] und IDW Standards (Prüfungsstandards und 
Rechnungslegungsstandards) enthält.

Dieses Werk ist als praktische Ergänzung zur Fachliteratur 
und zu den vom IDW Verlag veröff entlichten IDW Verlaut-
barungen gedacht. Das Querformat unterstützt die über-
sichtliche Darstellung – der Leser hat auf einen Blick alle 
relevanten Informationen vor Augen.




